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Themenübersicht

1.Stellenausschreibung gruppenführende/r Kindergartenpädagogin/-pädagoge;

Die Gemeinde Tarsdorf schreibt gemäß §§ 7 u. 8 OÖ. Gemeindebedienstetengesetz 2001 idgF. und gemäß
Oö. Kinderbildungs- und -betreuungs-Dienstgesetz 2014 idgF. folgende Stelle aus:

Ihre Aufgaben - gruppenführende(r) Pädagogin/Pädagoge:

Die Aufgaben einer/s gruppenführenden Kindergartenpädagogin/-pädagogen bestehen im Wesentlichen in der
Gestaltung der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Kinder unter Berücksichtigung der konkreten Situation, der
kindlichen Bedürfnisse, der gesetzlichen Aufgabenstellung (gemäß Oö. Kinderbildungs- und -betreuungs-
Dienstgesetz 2014 idgF.) und der Erkenntnisse zeitgemäßer Erziehungswissenschaften und des vorliegenden
Leitbildes.

Wir bieten Ihnen:

� eine gruppenführende Vollzeitstelle oder Teilzeitstelle - befristet auf die Dauer der U3-Gruppe
� einen sicheren Arbeitsplatz
� sinnstiftende Arbeit für die Gemeinschaft mit verantwortungsvoller Tätigkeit
� funktionsbezogenes Gehalt (Einstiegsgehalt 2.940,30 Euro monatlich brutto bei 40 Wochenstunden)

bei Teilzeit im aliquoten Ausmaß)
� kollegiales Arbeitsklima in einem erfahrenen pädagogischen Team
� umfangreiche Fortbildungsangebote

Was Sie mitbringen:

� Team- und Kooperationsfähigkeit
� Flexibilität und Belastbarkeit
� Sensibles Einfühlungsvermögen für die Altersgruppe von U-3 bis 6 Jahren
� Hohe soziale und psychologische Kompetenz; Konfliktfähigkeit
� Besondere(s) Verantwortungsbewusstsein, Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit
� Kreativität und Organisationstalent
� Planung und Reflexion der Bildungs- und Erziehungsziele
� Grundlegende EDV-Kenntnisse (z.B. MS-Office)

Allgemeine Voraussetzungen:

• Als fachliche Voraussetzung ist gemäß § 4 Oö. Kinderbildungs- und -betreuungs-Dienstgesetz die
erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung an einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik
gemäß § 67 lit. d iVm. § 69 SchOG oder der Diplomprüfung im Rahmen eines Kollegs gemäß § 79 Abs. 1
Z. 2 SchOG erforderlich

• österreichische bzw. die Staatsbürgerschaft eines von § 2 Z. 2 bis 4 des
Oö. Berufsqualifikationsrichtlinie-Anpassungsgesetzes erfassten Staates (z.B. EWR)

GRUPPENFÜHRENDE/R KINDERGARTENPÄDAGOGIN/-PÄDAGOGE
(VOLLZEIT ODER TEILZEIT - BEFRISTET AUF DIE DAUER DER U3-GRUPPE)
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Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann laden wir Sie ein, Ihre Bewerbungsunterlagen an gemeinde@tarsdorf.ooe.gv.at; oder an das
Gemeindeamt Tarsdorf, 5121 Tarsdorf 160 bis spätestens 06. Juni 2023 zu senden.

Nähere Informationen unter: www.tarsdorf.at oder bei:
Amtsleiter Josef Esterbauer, Tel: 06278/8103-75

Das Auswahlverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des § 10 Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001. Eine
Vorauswahl auf Basis der vorgelegten Bewerbungsunterlagen wird vorbehalten. Allfällige Kosten (Fahrtspesen
etc.) im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren werden nicht ersetzt. Die Entlohnung erfolgt nach dem
Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001, Gehaltsschema KBP.

Die Gemeinde Tarsdorf weist auf nachstehende Ruhezeiten hin:
Werktags: 12:00 - 14:00 Uhr und ab 20:00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen bitten wir Sie, das Rasenmähen zu unterlassen!

In unserer Gemeinde gibt es zwar (noch) keine ortspolizeiliche Verordnung, die bei Zuwiderhandlung
eine Strafe vorsieht, aber man kann die „Ruhezeiten“ auch ohne eine derartige Verordnung einhalten.

Bitte nehmen Sie auf Ihre Nachbarn Rücksicht
und halten Sie die oben angeführten Zeiten auch wirklich ein!

Aktuell kommt es im Mai und Juni 2023 auf der Strecke zwischen Oberndorf Bahnhof und
Lamprechtshausen zu diversen Sanierungsarbeiten.

Nachtsperre 23. Mai bis 25. Mai 2023
- Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Oberndorf Bahnhof und Lamprechtshausen
- 23., 24. und 25. Mai 2023, jeweils ab 21:00 Uhr bis 04:00 Uhr des Folgetages

Nachtsperre 28. Mai bis 01. Juni 2023
- Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Oberndorf Bahnhof und Lamprechtshausen
- 28., 29., 30., 31. Mai und 01. Juni 2023, jeweils ab 21:00 Uhr bis 04:00 Uhr des Folgetages

Nachtsperre 04. Juni bis 08. Juni 2023
- Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Oberndorf Bahnhof und Lamprechtshausen –
- 04., 05., 06., 07., und 08. Juni 2023, jeweils ab 21:00 Uhr bis 04:00 Uhr des Folgetages

Bitte beachten Sie:

• Während der Nachtsperren gilt im gesamten Netz der Salzburger Lokalbahn ein Sonderfahrplan mit
geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten - dieser wird auch auf der Website veröffentlicht!

• Im gesamten Baustellenzeitraum finden Nachtarbeiten statt und es kann zu erhöhter Lärmentwicklung
kommen.

• Alle Fahrpläne finden Sie an den Haltestellen, in der App SalzburgMobil sowie online unter
https://www.salzburg-ag.at/bus-bahn/aktuelle-meldungen/sanierungsarbeiten-lokalbahnstrecke.html

Nächster Termin:
Dienstag, 06.06.2023
Um das Bauvorhaben beurteilen und für den Bauberatungstag vorbereiten zu können, werden
Sie gebeten, die Planunterlagen mindestens drei Tage vorher beim Gemeindeamt abzugeben!

Zur besseren Abwicklung ist eine telefonische Voranmeldung erfolderlich.
(Tel. Nr. 06278/8103-73)

2. Rasenmähen - Ruhezeiten;

3. Nachtsperren Salzburger Lokalbahn;

4. Bauberatungstag;
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Für unsere Gemeinde wird die Einführung eines Bürgermobiles/Dorfmobiles überlegt.

Um den Bedarf zu ermitteln,
bitten wir die Gemeindebevölkerung nachstehenden Fragebogen auszufüllen und

bis spätestens 07. Juni 2023 beim Gemeindeamt Tarsdorf abzugeben.

1. Welche der folgenden Angebote dieses Mobiles würden Personen aus Ihrem Haushalt
nutzen? (bitte ankreuzen)

2. Wie oft glauben Sie, würden Personen aus Ihrem Haushalt die Angebote des Dorfmobiles
nutzen?

3. An welchen Tagen sollte das Dorfmobil verfügbar sein? Wann würden Personen in Ihrem
Haushalt das Angebot nutzen?

mehrmals pro Woche mind. 1 x pro Woche mind. 1 x pro Monat
nur in

außergewöhnlichen
Bedarfsfällen

nie

ja sicher eher ja eher nein sicher nein

Zubringerservice zum öffentlichen Bus

Zubringerservice zur Lokalbahn

Einkaufsfahrten zu lokalen Anbietern

Fahrten zu Ärzten und Behörden

Fahrten zur Apotheke

Fahrten zu Veranstaltungen, Vereinstreffen im Ort

Fahrten ins Kaffeehaus, Kartenrunde usw.

Fahrten zum Familien-/Verwandtschaftsbesuch

Fahrten zu kirchlichen Anlässen / Friedhofsbesuch

Fahrten zur Bibliothek

Sonstige (bitte eintragen)

……………………………………………………

……………………………………………………

nur werktags werktags und bei Veranstaltungen
auch an Wochenenden und Feiertagen

täglich,
auch an Wochenenden

5. Fragebogen - Bedarfserhebung „Ein Dorf wird mobiler“;
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Mit freundlichen Grüßen
Die Bürgermeisterin

4. Zu welchen Uhrzeiten sollte das Dorfmobil werktags verfügbar sein?

5. Können Sie oder jemand aus Ihrem Haushalt sich vorstellen, am Betrieb des Dorfmobiles
mitzuwirken – und wenn ja, in welcher Form?

ja eventuell (brauche
mehr Information) nein

Ich stelle mich als Fahrer/in zur Verfügung
(Zeitaufwand zw. 1 Halbtag und 1 Tag im Monat)

Ich möchte das Projekt mit meiner Arbeitskraft bzw.
meinem Organisationstalent unterstützen

Ich wäre bereit, einen entsprechenden Verein finanziell
zu unterstützen

Für alle, die an einer ehrenamtlichen Mitarbeit beim Dorfmobil Interesse haben,
findet am 31. Mai 2023 um 18:30 Uhr im Gasthaus Brunner ein Treffen statt.

morgens ab bis abends um


